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Haushalt
Zusatzbedingungen für die 

Glasbruchversicherung 
Nr. 103

CALL DIRECT Versicherung AG 
Untere Donaustraße 21, A-1029 Wien 
Telefon: (01) 211 09 2858 
Telefax: (01) 211 09 2859 
Internet: www.calldirect.at 
Sitz: Wien, FN 47598 y 
beim HG Wien, DVR: 0677434 

Auf die Zusatzbedingungen finden die Allgemeinen Bedingungen 
(”Grunddeckung”) mit den jeweils angeführten Ergänzungen bzw. 
Abweichungen Anwendung. 
 
 
 
 
Artikel 1 
Was ist versichert? 
Versichert ist 
• die gesamte Verglasung des Wohnbereiches und Wohnungsinhal-

tes (z.B. Fenster, Türen, Möbel, Spiegel, Bilder), Keller- und Dach-
bodenfenster - bis zu 6 m² Größe je Einzelscheibe bzw. –element 
sowie Glaskeramik-Kochflächen und Glasbausteine; 

• Verglasungen aus Kunststoff (z.B. Acryl- oder Plexiglas bzw. Dusch-
kabinen); 

Nicht versichert sind 
•  Einzelscheiben und Mehrscheiben-Isolierglaselemente über 6 m²; 
• Handspiegel, optische Gläser, Glasgeschirr, Hohlgläser (z.B. Vasen, 

Trinkgläser) und Beleuchtungskörper; 
• Verglasungen von Solar- und Flachkollektoren aller Art; 
•  Kunstverglasungen. 

Artikel 2 
Wo gilt die Versicherung? 
In allen vom Versicherungsnehmer bewohnten Räumen des Gebäu-
des auf dem Grundstück, das in der Polizze als Versicherungsort ange-
führt ist. 
 
 
Artikel 3 
Welche Gefahren sind versichert? 
Versichert sind Schäden 
•  die durch Bruch bzw. Sprung am versicherten Glas entstanden 

sind. 
Nicht versichert sind Schäden 
•  die nur in einem Zerkratzen, Verschrammen oder Absplittern der 

Glasoberfläche oder der darauf angebrachten Folien, Malereien, 
Schriften bestehen; 

•  an Fassungen oder Umrahmungen; 
•  an Verglasungen vor dem ordnungsgemäßen Einsetzen, beim Ein-

setzen, beim Herausnehmen, beim Transport oder bei Reparaturar-
beiten. 

Wir ersetzen: 
•  Die ortsüblichen Wiederherstellungskosten sowie angefallene Not-

verglasungs- oder Notverschalungskosten. 
• Kosten der behördlich auferlegten Behandlung von versicherten, 

zerbrochenen Glasscheiben (Entsorgungskosten) bis zu 50 % der 
Entschädigungsleistung für die vom Schaden betroffene Vergla-
sung.  

 


